
Wahlbekanntmachung
zur Europawahl
am 09. Juni 2024

1. Die Wahl dauert von 8.00 - 18.00 Uhr.
2. Die Stadt Kaufbeuren ist in 22 all-
gemeine Wahlbezirke eingeteilt. In
den Wahlbenachrichtigungen, die
den Wahlberechtigten in der Zeit vom
29.04.2024 bis 19.05.2024 übersandt
worden sind, sind der Wahlbezirk
und der Wahlraum angegeben, in
dem die Wahlberechtigten zu wählen
haben.

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Er-
mittlung des Briefwahlergebnisses um
16:00 Uhr im Rathaus der Stadt Kauf-
beuren, am Graben 3, 87600 Kaufbeu-
ren, in folgenden Räumen zusammen:

Stimmbezirk Auszähllokal
91 202 A Alter Sitzungssaal
92 203 A Nebenzimmer

Alter Sitzungssaal
93 105 A Vorzimmer OB
94 17-18 A Standesamt
95 117 N Kasse
96 202 N Stadtplanung und

Bauordnung
97 219 N Liegenschafts-

verwaltung
98 200 N Bauverwaltung
99 205 N Tiefbau
100 207 N Hochbau

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur
in dem Wahlraum des Wahlbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis sie eingetragen ist. Die Wähler
und Wählerinnen haben ihre Wahl-
benachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis – Unionsbür-
ger/Unionsbürgerinnen einen gültigen
Identitätsausweis oder Reisepass zur
Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung ist auf

Verlangen bei der Wahl abzugeben.
Gewählt wird mit amtlichen Stimm-
zetteln. Jede Wählerin und jeder Wäh-
ler erhält bei Betreten des Wahlraums
einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jede Wählerin und jeder Wähler hat
eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils
unter fortlaufender Nummer die Be-
zeichnung der Partei und ihre Kurz-
bezeichnung bzw. die Bezeichnung
der sonstigen politischen Vereinigung
und ihr Kennwort sowie jeweils die
ersten zehn Bewerber oder Bewer-
berinnen der zugelassenen Wahlvor-
schläge und rechts von der Bezeich-
nung der Wahlvorschlagsberechtigten
einen Kreis für die Kennzeichnung.
Die wählende Person gibt ihre Stimme
in der Weise ab, dass sie auf dem rech-
ten Teil des Stimmzettels durch ein
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder
auf andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welchem Wahlvorschlag sie
gelten soll.
Der Stimmzettel muss von der wäh-
lenden Person in einerWahlkabine des
Wahlraums oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in
der Weise gefaltet werden, dass ihre
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In
der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die im An-
schluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk
sind öffentlich. Jede Person hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wählerinnen und Wähler, die einen
Wahlschein haben, können an der

Wahl in der kreisfreien Stadt, in der
der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk der kreis-
freien Stadt

oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will,
muss sich von der Stadt einen amtlichen
Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen
Wahlbriefumschlag beschaffen und sei-
nen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im
verschlossenen Stimmzettelumschlag)
und dem unterschriebenen Wahlschein
so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zuleiten,
dass er dort spätestens amWahltag bis
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann
auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden.
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit
Briefwahlunterlagen wird für die wahl-
berechtigte Person im Wählerverzeich-
nis die Ausstellung des Wahlscheins
vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge,
dass die wahlberechtigte Person ohne
Wahlschein weder in einem Wahllo-
kal noch per Briefwahl wählen kann.
Gehen die beantragten Wahlunterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten
sich die betroffenen Wahlberechtigten
umgehend an ihr Wahlamt wenden.
Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024,
12.00 Uhr, besteht noch die Möglich-
keit, einen neuen Wahlschein beim
Wahlamt zu beantragen, wenn glaub-
haft versichert wird, dass der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist.
7. Jede wahlberechtigte Person kann
ihr Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben. Das gilt auch

für Wahlberechtigte, die zugleich
in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union zum Europäi-
schen Parlament wahlberechtigt sind.
Eine Ausübung des Wahlrechts durch
einen Vertreter anstelle der wahlbe-
rechtigten Person ist unzulässig (§ 6
Abs. 4 des Europawahlgesetzes).
Eine wahlberechtigte Person, die des
Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe ihrer
Stimme gehindert ist, kann sich hier-
zu der Hilfe einer anderen Person
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf
technische Hilfe bei der Kundgabe
einer von der wahlberechtigten Per-
son selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt. Un-
zulässig ist eine Hilfeleistung, die
unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte
Willensbildung oder Entscheidung
der stimmberechtigten Person er-
setzt oder verändert oder wenn ein
Interessenskonflikt der Hilfsperson
besteht (§ 6 Abs. 4a des Europa-
wahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein un-
richtiges Ergebnis einer Wahl herbei-
führt oder das Ergebnis verfälscht, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger
Assistenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder ohne
eine geäußerte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt.
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1
und 3 des Strafgesetzbuches).

Stadt Kaufbeuren, 29.04.2024
Stefan Bosse
Oberbürgermeister

Nr. 9 Donnerstag, 16. Mai 2024 69. Jahrgang

ÖFFNUNGSZEITEN

Allgemeine Verwaltung
Montag 8.00–16.00 Uhr
Dienstag 8.00–12.00 Uhr
Mittwoch 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 8.00–12.00 Uhr

14.00–16.00 Uhr
Freitag 8.00–12.00 Uhr

und nach Terminvereinbarung

Führerscheinstelle/Ausländeramt
Öffnungszeiten ohne Terminvereinbarung:
Montag 8.00–15.30 Uhr
Öffnungszeiten nur mit Terminvereinbarung:
Dienstag, Mittwoch, Freitag 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 8.00–12.00 Uhr

14.00–16.00 Uhr Bürgerbüro
Montag 8.00–16.00 Uhr
Dienstag 8.00–14.00 Uhr
Mittwoch 8.00–14.00 Uhr
Donnerstag 8.00–16.00 Uhr

16.00–19.00 Uhr
nur nach Terminvereinbarung

Freitag 8.00–14.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung

Grundsicherung/Asyl
Offene Sprechstunde:
Dienstag 8.00–10.00 Uhr
Donnerstag 14.00–16.00 Uhr


